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Erwägungen

E. 1
Am 3. März 2015 kam es zwischen der Beschwerdeführerin und einem Mitbewohner des
Wohnhauses zu einer Auseinandersetzung. Die Beschwerdeführerin stellte am 31. März
2015 Strafantrag wegen Tätlichkeit, der Mitbewohner reichte am 4. April 2015 Strafantrag
wegen Drohung ein. Anlässlich der von der Staatsanwaltschaft in die Wege geleiteten
Verhandlung vom 15. Juli 2015 schlossen die Beschwerdeführerin und der Mitbewohner
einen Vergleich (Rückzug der Strafanträge). Gleichentags stellte die Staatsanwaltschaft das
gegen die Beschwerdeführerin geführte Strafverfahren ein. Die Verfahrenskosten auferlegte
sie der Beschwerdeführerin. Eine dagegen gerichtete Beschwerde wies das Obergericht des
Kantons Zürich mit Verfügung vom 21. Januar 2016 ab.

Die Beschwerdeführerin wendet sich mit Eingabe vom 13. Dezember 2016 an das
Bundesgericht.

E. 2
Die angefochtene Verfügung wurde der Beschwerdeführerin gemäss postalischer
Empfangsbestätigung am 29. Januar 2016 zugestellt. Da die Beschwerdefrist von 30 Tagen
gemäss Art. 100 Abs. 1 BGG abgelaufen ist, stellt die Beschwerdeführerin ein Gesuch um
deren Wiederherstellung im Sinne von Art. 50 BGG . Sie macht geltend, sie habe sich im
Zeitpunkt, als die Beschwerdefrist lief, in einer schwierigen emotionalen Situation
befunden. Zwecks Deckung ihres Lebensunterhalts habe sie Sozialhilfe beziehen müssen.
Am Arbeitsort, bei der "Sozialfirma", sei es u.a. wegen der engen Platzverhältnisse nicht
einfach gewesen. Auch die Wohnsituation sei teilweise hektisch gewesen. Wegen eines
verletzten Kiefernervs sei sie ausserdem in ihrer Konzentration gestört bzw. "leicht
gehandicapt" gewesen. Damit tut die Beschwerdeführerin jedoch in keiner Art und Weise
dar, weshalb sie während der Beschwerdefrist objektiv gesehen nicht in der Lage gewesen
sein soll, selber oder durch eine Drittperson eine Beschwerde zumindest mit minimaler
Begründung einzureichen. Gründe, welche Hand für eine Fristwiederherstellung bieten
könnten, liegen folglich nicht vor. Das Gesuch um Wiederherstellung der Frist ist
abzuweisen.

Soweit die Beschwerdeführerin zusammen mit dem Wiederherstellungsgesuch die
versäumte Rechtshandlung, mithin die Beschwerde an das Bundesgericht, überdies
nachholt, genügt diese den Anforderungen an die Begründung gemäss Art. 42 Abs. 2 BGG
nicht. Auf die verspätet eingereichte Beschwerde ist somit im vereinfachten Verfahren nach
Art. 108 Abs. 1 BGG nicht einzutreten.

E. 3
Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ist wegen Aussichtslosigkeit der
Rechtsbegehren abzuweisen ( Art. 64 Abs. 1 BGG ). Der finanziellen Lage der



Beschwerdeführerin ist durch reduzierte Gerichtskosten Rechnung zu tragen (Art. 66 Abs. 1
i.V.m. Art. 65 Abs. 2 BGG ).
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